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(ioauTW? 3’ devvjp wohl vorbereiteten, Uebergang vom Concretnm
zum Abstractum vgl. die von Hense, Lectiones stobenses, p. 25
verzeichneten Parallelen. Vielleicht darf ich den vielen Kritikern
gegenüber, die an der Stelle keinen Anstoss nehmen, H. Weil
anführen, der diese meine alte, aber bisher nicht veröffentlichte
und ihm brieflich mitgetheilte Aenderung in seine neue Ausgabe
nicht mehr aufnehmen zu können bedauert hat.

5. Eine wichtige Stelle des von Laert. Diogenes
III 41 bewahrten Testamentes Platon’s bietet dem Verständnis

Schwierigkeiten dar, die bisher auffälliger Weise kaum wahr
genommen worden sind. Es wird zuvörderst ein Grundstück
namhaft gemacht und sein Umfang durch die Nennung der
Anrainer sicher umgrenzt; daran reihen sich die Worte: vm
p.t] iäjetjTW toüto p.YjSsvi p-y;te äiroSöcjOai p.v^T£ oAXdäjacOai, akk' bgzü)
’A3ecp.dviou tgö xatoi'ou S.q Po Suvcctov, Fassen wir zunächst das
Umtausch- und Veräusserungsverbot ins Auge. Es entbehrt
keineswegs der Analogien. Und zwar zerfallen die analogen
Instanzen in verschiedene Kategorien. Es kann sich um das
einem Individuum vererbte Grundeigenthum handeln, wie (1) in
dem vielbesprochenen Testament der Epikteta von Tliera (§ 4
= Zeile 41—47): p,l) e/etu Se iqoumav p.v;0£is p.fjT£ äftooccOca Po
Mougsiov \j;r\zz to vepevoi; twv vjpwuv . . . p.f,T£ y.aTaOepev y.rps. otak-

XdijaoOat p,-(]T£ l^aXlvOTpiwoat TpoTiu [jLYjOsvi p.r(Ts roxpeupEGSt p.Y)0£p.ia.
Während hier der Tochter der Erblasserin, Epiteleia, und deren
Rechtsnachfolgern diese Beschränkung im Hinblick auf Cultus-
zwecke auferlegt wird, trifft sie (2) im Testamente des Diomedon
aus Kos aus gleichen Rücksichten eine religiöse Bruderschaft
(§ 5): p.Y) s^p.ev oe p.YjOevi tgc olv.-rumza za ttoti tu Tsp.evei p/qoe

to Tsp.Evoc s'totä^edtat p.vjos TcuXetv p.vjos üttotiOep.ev. Oder es kann

endlich die Vererbung einer Liegenschaft an eine Stadtge
meinde unter der gleichen Einschränkung erfolgen; so (3) in
jener Inschrift aus Theira in Lydien, wo der Ertrag des
Grundstückes der feierlichen Begehung des kaiserlichen Ge
burtstages gewidmet ist, und wo das Veräusserungsverbot
ebenso wenig fehlt: pivovToc ai)Tou äveSaXXoTptuTou (vgl. die Zu
sammenstellung dieser Inschriften im Recueil des inscriptions
juridiques grecques 2. Serie, 1. Fascikel, S. 59ff., Paris 1898;
zuletzt abgedruckt -ward (1) in Inscriptiones graecae insu-
larum maris Aegaei fase. III, n. 330, (2) bei Kollitz, Dialekt-


